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GEMEINDE WIESENBURG/MARKSchlossstraße 1 in 14827 Wiesenburg/MarkBEBAUUNGSPLAN  NR. 19WohnPark Hoher Fläming Thomas-Müntzer-StraßeSATZUNGSTAND: 20. Mai 2023

VERFAHRENSVERMERKE(1) 1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und § 3 BauNVO) - WohngebäudeBauplanungsrechtliche FestsetzungenI.TEIL B - TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

- Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke. - die der Versorgung des Gebietes dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften sowie nicht störendeHandwerksbetriebe(2) Gemäß § 1 Abs. 6 BauNVO wird bestimmt, dass Ausnahmen nach § 4 Abs. 3 Nr. 4 und 5 BauNVO (Gartenbau-betriebe und Tankstellen) nicht zulässig sind. Nutzungen nach § 4 Abs. 3 Nr. 1 bis 3 BauNVO (Betriebe des Be-herbergungsgewerbes, sonstige nicht störende Gewerbebetriebe, Anlagen für Verwaltungen) sind ausnahmsweisezulässig.Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und § 16 BauNVO) 2. (1) (2) 3. Bauweise und überbaubare Grundstücksfläche (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB und §§ 22 und 23 BauNVO)Im Geltungsbereich des Bebauungsplans wird eine offene Bauweise festgesetzt.(2) Auf den überbaubaren Grundstücksflächen des Wohngebietes sind Gebäude so zu errichten, dass die straßen-seitig gelegene Außenwandfläche parallel zur straßenseitig gelegenen Baugrenze verläuft.(3) Die Errichtung von Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten, Nebenanlagen nach § 14 BauNVO und baulicheAnlagen unterhalb der Geländeoberfläche, durch die das Baugrundstück lediglich unterbaut wird, ist auch außer-außerhalb der durch Baugrenzen festgesetzten überbaubaren Grundstücksfläche zulässig.Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur 4. Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB und § 54 Abs. 4 BbgWG i.V.m. § 9 Abs. 4 BauGB) In den Baugebieten ist das auf den Dachflächen anfallende Niederschlagswasser auf den Grundstücken, auf denen es anfällt, selbst zu versickern.(2) Eine Versickerung des Niederschlagswassers durch Einleitung in den Untergrund über Sickerschächte oder Rigolen ist nur zulässig, wenn an den Standorten der Versickerungsanlagen kein Zinn im Boden enthalten ist. Bei einer Überschreitung des Prüfwertes für den Gehalt von Zinn im Boden gemäß Bundes-Bodenschutzverord-nung Anhang 2 Nr. 3.2 ist ein Bodenaustausch mit unbelastetem Bodenmaterial (Z0) vorzunehmen.(3) Flächen für Stellplätze, Wege, Zu- und Ausfahrten sind, sofern eine Befestigung erfolgt, mit wasser- und luftdurch-lässigen Materialien für Oberfläche und Unterbau auszubilden.4. Bauliche und sonstige technische Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen und sonstigen Gefahren, einschl. Maßnahmen zum Schutz von schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geräusche(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)(1) Zum Schutz vor Straßenlärm müssen bei der Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagendie Außenbauteile schutzbedürftiger Aufenthaltsräume der Gebäude im Geltungsbereich des Bebauungsplans einbewertetes Gesamt-Bauschalldämm-Maß (R'w,ges) aufweisen, das nach folgender Gleichung gemäß DIN 4109-1:2018-01 zu ermitteln ist:R'w,ges. = La - KRaumartmit La   = maßgeblicher Außenlärmpegel in dB(A)mit KRaumart  = 30 dB für Aufenthaltsräume in Wohnungen                  = 35 dB für Büroräume oder ÄhnlichesDie Ermittlung des maßgeblichen Außenlärmpegels La erfolgt hierbei entsprechend Abschnitt 4.4.5-3gemäß DIN 4109-2:2018-01.(2) 

(3) Zum Schutz vor Lärm muss entlang der Bundesstraße im Baugebiet WA1 mindestens ein Aufenthaltsraum vonWohnungen, bei Wohnungen mit mehr als zwei Aufenthaltsräumen müssen mindestens zwei Aufenthaltsräume mitden notwendigen Fenstern zu der von der Bundesstraße abgewandten Gebäudeseite orientiert sein.(4) Der Nachweis der Erfüllung der Anforderungen ist im Baugenehmigungsverfahren zu erbringen. Dabei sind imNachweis insbesondere die nach DIN 4109-2:2018-01 geforderten Sicherheitsbeiwerte zwingend zu beachten.6. Bindungen für Bepflanzungen und die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen(§ 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB)(1) Je angefangene 300 m² Grundstücksfläche ist ein hochstämmiger Laubbaum oder Obstbaum zu erhalten oder anzupflanzen. Vorhandene Bäume werden auf die Anzahl angerechnet. Bei Pflanzung von Laubbäumen wird die Verwendung von Arten der Gehölzliste empfohlen.1. Äußere Gestaltung baulicher Anlagen (§ 87 Abs. 1 Nr. BbgBO)II. Bauordnungsrechtliche Festsetzungen(1) Dachaufbauten (Dachgauben) müssen zu den Dachrändern an den Giebelseiten einen Mindestabstand von 1,5 m aufweisen. Die maximal zulässige Gesamtlänge der Dachaufbauten beträgt an den Gebäudeseiten jeweils 3/5 derLänge der darunter liegenden Gebäudeaußenwand.(2) Für die Gebäude im Geltungsbereich des Bebauungsplans, außer für Nebenanlagen nach § 14 BauNVO und Ga-ragen, beträgt die zulässige Dachneigung mindestens 20 Grad und höchstens 48 Grad.(3) Bei Gebäuden mit drei oberirdischen Geschossen ist das oberste Vollgeschoss im Dachraum auszuführen.(4) Im Baugebiet WA3 ist das zwingend festgesetzte zweite Vollgeschoss im Dachraum auszuführen.(5) 

In den Baugebieten WA1, WA2 und WA7 sind bei Wohnungen mit Fenstern zur Bundesstraße, die nicht über min-destens ein Fenster zur straßenabgewandten Gebäudeseite verfügen, die lüftungstechnischen Anforderungen fürschutzbedürftige Räume durch den Einsatz von schallgedämmten Lüftern in allen Bereichen mit Nacht-Beurtei-lungspegeln > 50 dB(A) zu berücksichtigen oder es müssen im Hinblick auf Schallschutz und Belüftung gleich-wertige Maßnahmen bautechnischer Art durchgeführt werden. Gleiches gilt für Übernachtungsräume in Berher-bergungsbetrieben.

ArtenschutzBei der Durchführung von baulichen Maßnahmen im Plangebiet,einschließlich der Beseitigung von Gehölzen, baulichen Anlagen oder  Haufwerken,  sind die artenschutzrechtlichen Verbote ge-mäß § 44 Abs. 1 Bundesnaturschutzgesetz – BNatSchG zu be-achten und einzuhalten.Zum Schutz nachtakiver Insekten und von Vögeln ist für die Be-leuchtung der Außenanlagen nach Maßgabe der Licht-Leitlinievom 16. April 2014 Folgendes zu beachten:Vermeidung heller weitreichender künstlicher Lichtquellen in der freien LandschaftLichtlenkung ausschließlich in die Bereiche, die künstlich beleuchtet werden müssen (das heißt Abstrahlung nach obenoder in horizontaler Richtung vermeiden)Wahl von Lichtquellen mit für Insekten wirkungsarmen Spektrum (vorzugsweise monochromatisches Licht der Natriumdampf-Niederdrucklampe oder LED-leuchten mit Warm- und neutralweißer Lichtfarbe; Verzicht auf Quecksilber- und Halogendampflampen)Verwendung von vollständig geschlossenen staubdichten LeuchtenBegrenzung der Betriebsdauer auf die notwendige Zeit

HinweiseIII.

H/B = 800 / 1050 (0.84m²)

TEIL A - PLANZEICHNUNG

Kartengrundlage:Öffentlich bestellter VermessungsingenieurÖbVI Matthias KalbBuchhorst 315344 StrausbergKoord.-sys./Höhensys.: ETRS89 / DHHN2016

BäumeAcer campestre Acer campestre ‘Elsrijk‘ Betula pendulaCarpinus betulusCarpinus betulus ‘Fastigiata‘ Carpinus betulus ‘Frans Fontaine‘ Corylus colurna Crataegus lavallei ‘Carrierei‘ Crataegus laevigata ‘Paul’s Scarlett‘ Crataegus monogyna ‘Stricta‘ Morus alba Prunus cerasifera ‘Nigra‘ Prunus fruticosa ‘Globosa‘ Pyrus calleryana ‘Chanticleer‘ Pyrus communis ‘Beech Hill‘Quercus robur ‘Fastigiata‘ Robinia ‘Casque Rouge‘ Robinia pseudoacacia ‘Monophylla‘ Robinia pseudoacacia ‘Pyramidalis‘ Robinia pseudoacacia ‘Umbraculifera‘ Sophora japonica Sorbus aria ‘Lutescens‘ Sorbus aria ‘Magnifica ‘ Sorbus aria ‘Majestica‘ Sorbus aucuparia Tilia cordata ‘Rancho‘ 

Gehölzliste Feld-AhornFeld-AhornSandbirkeHainbucheHainbucheHainbucheBaum-HaselApfel-DornRot-DornSäulen- WeißdornWeißer MaulbeerbaumBlut-PflaumeKugel-SteppenkirscheChinesische BirneBirneSäuleneicheRosarote AkazieRobinieRobinieRobinieSchnurbaumGelbfilzige MehlbeereMehlbeereGrünfilzige MehlbeereVogelbeereLindeBodenschutzGemäß § 4 Abs. 1 BBodSchG hat sich jeder, der auf den Bodeneinwirkt so zu verhalten, dass schädliche Bodenveränderungen nicht hervorgerufen werden. Darüber hinaus sind gemäß § 4 Abs. 2 BBodSchG geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um Gefahren durch schädliche Bodenverunreinigungen abzuwehren.Die Durchführung von baulichen Maßnahmen im Plangebiet bedarf einer bodenkundlichen Baubegleitung durch einen zertifizierten Fachgutachter. Der Umfang der bodenkundlichen Baubegleitung ist mit der unteren Bodenschutzbehörde abzustimmen und fest-zulegen.

(7) Werbeanlagen sind in den allgemeinen Wohngebieten nur an der Stätte der Leistung zulässig und dürfen denErdgeschossbereich nicht überschreiten. Werbeanlagen mit wechselndem, bewegtem oder laufendem Licht sindunzulässig.2. Art, Gestaltung und Höhe von Einfriedungen (§ 87 Abs. 1 Nr. 1 BbgBO)(1) Einfriedungen von Grundstücken entlang der tatsächlichen Straßengrenze sind als offene Einfriedungen zu errich-ten. Die maximal zulässige Höhe für diese Grundstückseinfriedungen entlang der tatsächlichen Straßengrenzebeträgt 2 m. Bezugshöhe ist die jeweils angrenzende vorhandene Geländeoberfläche der öffentlichen Verkehrs-fläche.Geschlossene Sockel von Grundstückseinfriedungen entlang der tatsächlichen Straßengrenze sind nur zulässigbis zu einer Höhe von höchstens 0,5 m. Zaunpfeiler aus Mauerwerk oder Beton von Grundstückseinfriedungen ent-lang der tatsächlichen Straßengrenze sind nur bis zu einer Höhe von höchstens 1,5 m zulässig.(2) (3) Der Anteil der geschlossenen Flächen an der Gesamtansichtsfläche der Einfriedung entlang der tatsächlichen Straßengrenze darf 40 v.H. nicht überschreiten.Grundstückseinfriedungen an der tatsächlichen Straßengrenze können mit Einbindung in den Boden ausgeführtwerden.(4) (5) Sind Zaunsockel als Stützmauer an der tatsächlichen Straßengrenze erforderlich, kann ausnahmsweise die Sockel-höhe von 0,5 m und damit der Anteil der geschlossenen Flächen von 40 v.H. an der Gesamtfläche überschrittenwerden.3. Gestaltung der unbebauten Flächen der bebauten Grundstücke und gärtnerische Gesatltung der Vorgärten(§ 87 Abs. 1 Nr. BbgBO)(1) Die Vorgartenflächen der Baugrundstücke dürfen je Baugrundstück nur bis zu maximal 1/4 ihrer Gesamtflächebefestigt werden. Mindestens 3/4 der Vorgartenfläche sind zu bepflanzen oder zu begrünen. Die unbefestigten Vorgartenflächen dürfen nicht mit Kies, Steinen oder Werkstoffen belegt werden.(2) Die Tiefe der Vorgartenfläche hinter der tatsächlichen Straßengrenze beträgt 4 m.

(6) (1) 

(1) 

Für alle Baugrundstücke im Geltungsbereich des Bebauungsplans, für die nach § 4 BauNVO als Art der baulichen Nutzung Allgemeines Wohngebiet - WA - festgesetzt ist, sind Nutzungen nach § 4 Abs. 2 BauNVO allgemein zulässig. Zulässig sind:

In den Baugebieten WA 5, WA 6 und WA 7 ist bei Gebäuden mit nur einem Vollgeschoss, abweichend von der festgesetzten Grundfläche von 120 m², eine Grundfläche von 150 m² zulässig.Eine Überschreitung der festgesetzten Grundflächenzahl (GRZ) und Grundfläche baulicher Anlagen (GR) um höchstens 50 v.H. durch Garagen und Stellplätze mit ihren Zufahrten, Nebenanlagen nach § 14 BauNVO, bau-liche Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, durch die das Baugrundstück lediglich unterbaut wird, und durch nichtunterkellerte und nichtüberdachte Terrassen ist zulässig. Bei Gebäuden mit drei oberirdischen Geschossen sind Drempel nur bis zu einer Höhe von 1,20 m zulässig. DieDrempelhöhe ist an den Traufseiten des Gebäudes das Maß der Außenwand zwischen Oberkante Fertigfußbodenim Dachgeschoss und dem Schnittpunkt der Dachhaut mit der Außenkante der Außenwand.Für geneigte Dächer sind als Dachdeckung Dachziegel (Ton) und Dachsteine (Beton) nur in roter Farbgebung zulässig. Metalldachdeckungen, sonstige glänzende, grelle, leuchtende oder spiegelnde Materialien, Beschich-tungen und Farbgebungen sind allgemein unzulässig. Solar- und Photovoltaikanlagen sind zulässig.

KatastervermerkDie verwendete Plangrundlage enthält den Inhalt des Liegenschaftskatasters mit Stand vom .....................und weist die planrelevanten bau-lichen Anlagen sowie Straßen, Wege und Plätze vollständig nach. Sie ist hinsichtlich der planungsrelevanten Bestandteile geometrisch ein-deutig. Die Übertragbarkeit der neu zu bildenden Grenzen in die Örtlichkeit ist eindeutig möglich.......................... den ......................                                                                                                 ..................................................                                                                                                                                                                        (Unterschrift)                                                                                                - Siegel -                                          Leiter des Katasteramtes/ÖBVISatzungsbeschlussAufgrund des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 2des Gesetzes vom 4. Januar 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 6) und der §§ 3 und 28 Abs. 2 Ziff. 9 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 18. Dezember 2007 (GVBl. I/07, Nr. 19, S. 286), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 18. Dezember 2020 (GVBl. I/20, Nr. 38, S. 2)  hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Wiesenburg/Mark den Bebauungsplan Nr. 19 „WohnPark Hoher Fläming Thomas-Müntzer-Straße“, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und den Textlichen Festsetzungen (Teil B), am ................... als Satzung beschlossen (Beschluss-Nr.: ..................). Die Begründung zum Bebauungsplan wurde gebilligt.Wiesenburg/Mark, den ....................Der Bürgermeister                                                                                                                                           SiegelabdruckGenehmigungDie Genehmigung des Bebauungsplans Nr. 19 „WohnPark Hoher Fläming Thomas-Müntzer-Straße“ wurde mit Verfügung der höheren Verwal-tungsbehörde am ........................ mit/ohne Auflagen und/oder Maßgaben erteilt.Wiesenburg/Mark, den .....................Der Bürgermeister                                                                                                                                           SiegelabdruckAusfertigungDie Satzung über den Bebauungsplan Nr. 19 „WohnPark Hoher Fläming Thomas-Müntzer-Straße“, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und den Textlichen Festsetzungen (Teil B), wird hiermit ausgefertigt.Wiesenburg/Mark, den .....................Der Bürgermeister                                                                                                                                           SiegelabdruckÖffentliche Bekanntmachung - InkrafttretenDie Satzung über den Bebauungsplan Nr. 19 sowie die Stelle bei der der Plan auf Dauer während der Dienststunden von jedermann einge-sehen werden kann und über den Inhalt Auskunft zu erhalten ist, sind im Amtsblatt für die Gemeinde Wiesenburg/Mark, das Amt Brück und das Amt Niemegk – Flämingbote am ........................ortsüblich bekannt gemacht worden. In der Bekanntmachung ist auf die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung sowie auf die Rechtsfolgen (§ 215 Abs. 2 BauGB) und weiter auf Fälligkeit und Erlöschen von Entschädigungsansprüchen (§ 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB hingewiesen worden.Die Satzung ist mit der Bekanntmachung am .................................. in Kraft getreten.Wiesenburg/Mark, den .....................Der Bürgermeister                                                                                                                                           Siegelabdruck

Vermessungsbüro SCHULTZ GmbH
Madlower Hauptstraße 7
03050 Cottbus
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III

Art der baulichen Nuztzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; §§ 1 - 11 BauNVO)

FESTSETZUNGEN

Allgemeines Wohngebiet
(§ 4 BauNVO)

gemäß Baunutzungsverordnung (BauNVO)
und Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV 1990)

ZEICHENERKLÄRUNG

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO)

Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß

Geschossflächenzahl

Maß der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO)

GRZ  0,4

GFZ  1,2

III

Grundflächenzahl

Baugrenze

Sonstige Planzeichen

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans 
(§ 9 Abs. 7 BauGB)

Maßnahmen zum Schutz von Natur und Landschaft
(§5 Abs.2 Nr.10 und Abs. 4 BauGB)

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pfelge
und zur Entwicklung von Natur und Landschaft
(§9 Abs. 1 Nr.20 und Abs. 6 BauGB)

PLANUNTERLAGE

vorhandenes Gebäude

Grundstücksgrenze, Flurstücksgrenze

Flurstücksnummer

Vermaßung - Maßangabe in m

Flurbezeichnung Flur 1

vorhandener Baum

Höhenpunkt

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans befindet sich in der Gemarkung Wiesenburg in der Flur 1 auf den Flur-
stücken 874/1, 874/2 und 875.
(Bezugsdatum für die Flurstücksbezeichnung: 17.05.2023 (Auszug aus dem Liegenschaftskataster)

Die vorstehende Zeichenerklärung  enthält alle gebräuchlichen Planzeichen,soweit sie in diesem Bebauungsplan
verwendet werden.

z.B.

z.B.

z.B.

z.B.

z.B.

z.B.z.B.

18.00

250 173.1

WA 

3020100 40 50 m

Maßstab 1 : 1000

Planverfasser:

architekturbüro civitas
Dr. Regina Bolck & Rüdiger Reißig 

Ackerstraße 35 - 10115 Berlin
TEL: 030 / 2824762  -  FAX: 030 / 27596765 - architekten.civitas@t-online.de

GEMEINDE WIESENBURG/MARK
Schlossstraße 1 in 14827 Wiesenburg/Mark

Wohnpark am Wasserturm

ENTWURF

BEBAUUNGSPLAN  NR. 20

TEIL A - PLANZEICHNUNG

STAND: 15. April 2024


